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Aarbpelıle und 1Ne Glaubensiehre VOI gelegt, die sich unter en nicht wenıgen
Heuen Werken In Ehren sehen assen kann Nnsere Buben und Mädels
werden die klar und rTisch geschriebenen Bücher I Hand nehmen
und ater und Mutter darın attern, werden S16 Sagen, ist doch
besser geworden als ZU unserTer Zeit YVıelleicht lassen S16 sich durch die
Verzeichnisse wertvoller religiöser Literatur verleiten, sich selbst 11
uch ZUTC Weiterbildung kaufen. N: Hochachtung VOF er sauberen
Arbeit des Hauses „JI1yrolha“!

Linz D Karl CI

Einführung N die Philosophie. /Zum Selbststudium, Tüur
Schüler höherer Lehranstalten, Volkshochschüler uUuR: Jung-
lehrer. V  Ü  /on elLnt €9 Studienrat Eissen. andchen

— Begriff un KEınteilung der Phiılosophie. IDe deduktive Logik
48) M ISandehen Finführung- 1 die Psychologie
(96) M Münster W., Aschendorf

Diese Kinführung M die Philosophie ru weseıntlichen uf per1-
patetischeı Grundlage In üchtig geleiıteten Arbeitsgemeinschaften wird
16 gute Dienste Jeisten ; Tür das Selbststudium dürfte S1e, besonders 18891
ersten Äändchen, doch etwas Sal ZU wortkarg S11 In der ist die
/Nogistik auffällig stiefmütterlich behandelt das Wichtigste VOoONn den
uren  ö  S  r  }  T unbedingt aufgenommen werden INussen ebenso beim hypo-
thetischen Schluß der mMmodus PON€eENS und der modus ollens EKEs nuß
diesem Versuche, die philosophia perennIis 1n den Schulen wieder ZUFTF An-
erkennung. 7U bringen, der estie Erfolg gewünscht werden.

Linz-Urfahr Dr Johann Ilg
Die Konkordate Ihre eschichte ihre Rec  SNAaLur un iıhr
SC nach der Keıichsverfassung VO e August 1919
/on Dr JUr Erwın Konneberg, Kammergerichtsreferendar.

Sektion für(Veröffentlichungen der (Görres-Gesellschaft,
Aechts- und Staatswissenschafit, 51 &0 (XII }  7/4)
er Erwarten gelangten WIT wieder ]111 ıin Zeitalter der Konkordate

Derart kann vorliegende Schriıft gewlsse Aktuahtät beanspruchen.
Der nhalt ist. ] Untertitel angedeutet Nach eC1INer kurzen Einleitung über
Tsprungund Begriff des Wortes Konkordat, über Form und Gegenstand
desselben, über Zirkumskriptionsbullen, wird ein geschichtlicher Überblick,
beginnend mit dem Wormser Konkordat, geboten KEingehend wird die
Rechtsnatur der konkordate eroörtert und hiebei sowohl die Privilegien-
als auch die ega  orie abgelehnt, ndem der Verfasser sich selbst ZULF
Vertragstheorie bekennt, charakterisier die konkordate als Verträge
u völkerrechtlicher Natur. Die Ansicht, daß die Konkordate wahre
völkerrechtliche Verträge SCICH, der Verfasser abh 119), weil der
aps wederVölkerrechtssubjekt noch an Völkerrechtssubjektes
SEL Auch /irkumskriptionsbullen sS$1e der uUtLOr Ver quasivölker-
rechtlichen harakters un wendet sich der Verfasser den eutschen
Verhältnissen Zı Das eutsche Kailserreich 1870/71 WAar konkordatsunfähig;
nicht ist dies ber bei der eutschen epubli der all „Das Reichs-
konkordat wiıird kommen, ist. L1LUTI noch 1116 rage der LO (S 158)
ber auch die konkordatsfähigkeit der einzelnen „änder wird nachgewlesen
(Bewels Art 7 $ Abs I1 der KReichsverfassung). Die rage; ob die be-
stehenden eutschen Konkordate und /Zirkumskriptionsbullen a sich durch
die Revolution VO  en 1918 hinfällig geworden n,_ wird verneint miıt Aus-
nahme derjenigen Bestimmungen, welche unmiıttelbar 2881 die erson des
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jeweligen Monarchen geknüpfte Prärogatıven betreifen Im etzten ACD=
schnitt wird die ra behandelt inwieweit die Bestimmungen der Reichs-
verfassung Schranken TÜr den Inhalt CcC11HNe> Landeskonkordates bilden und
gleichsam Exemplifikation werden einschlägige Bestimmungen des
hbaverischen Konkordates VOoO  — 1925 herangezogen Das Schlußwort spricht

Reichskonkorda: das Wort Das er. erortert diıe einschlägigen
Fragen unteı Heranziehung e1INer reichen Literatur Auch gegnerische
Ansichten werden allseitig gewürdigt. Mag der Leser dem eiNnen oder
anderen Punkte vielleicht anderer Meinung SCIN, muß dem Verfasser ZU
eihner schönen Arbeit gratuheren.

(Graz. Prof DI arıng.
Praktisches Handhbuch des geltenden kanonise  hen Eherechtes

Vergleichung mıiıt dem deutschen staatlıchen Eherecht
Von Dr Franz Triebs, Prof der Universität Breslau
111 Teıl (437—596). Breslau 1929, J)stdeutIsche Verlagsanstalt. -
M 5.90, geb TE

Im re 1925 gab der Breslauer Kanonist den ersten, 1111 Te
den zweiten e1ll SECe1INES pra  ischen andbuches heraus un 1€.

der dritte Teil, behandelnd die Te VOo ehelichen kKkonsense (Can 1081
bıs VO  ; Man INUu staunen über die der philosophischen, psycho-
logischen und juristischen rwägungen, die hier geboten werden. eilweise

NDEUe€e Gesichtspunkte eröffnen sich bel der Behandlung der geistigen
Gebrechen, welche den ehelichen Konsens beeinflussen können. Lichtvoll
wird die re VOon Irrtum, Simulation, Gewalt, Drohung und Bedingung
behandelt Besonders kirchliche Richter gewinnen hiler 11€ “undgrube
der Belehrung. Der UTtOr ist uch der einschlägigen medizinischen
Literatur ohl bewandert Die betreifendener. werden1 Literatur-
verzeichnis mıt dem vollen 1ıte zitiert ichtsdestoweni1ger a.  Te
wünschenswert, daß 7U Zwecke weiterer Orientierung ehörigen es
(vgl V 463, 465) 111e uellenangabe geboten würde.
die Auslegung der Interpretationskommission März 19029 aIs extens1iv
und. infolgedessen nıicht als rückwirkend nzusehen ist, mag hbezweifelt.
werden. Wie hätte INan überhaupt impedimentı 11 Can 19./1, j

anders auffassen können? Au{igefallen ist 190888auch die Te 552),
daß der Prokurator beli der Prokuratrauung bloß 1Ne DEeEISONA determinabilis,
nicht 1Ne PerSoONa determinata brauche, 1so der Auftraggeber

dem anderen Brautteile die Bestimmun des Prokurators überlassen
könne. Möge das treffliche Werk reC. hald elNeh glüc  ichen SC
finden! Dem eizten an wird ZUuU Erhöhun der Brauchbarkeit woh
ein ausführhliches alphabetisches Inhaltsverzeichnis angeschlossen werden.

(GTraz. Prof Dr arıng
Vol6) De processibus. Auctore Franciısco erT

vol I: Pars Komae ad S Apollinarem 1926
Da der est dieses Werkes üÜDer das kirchliche Tozeßrecht noch

ausste.: kann uch noch kein abschließendes Urteil über asselbe abge-
geben:werden. In den beıden vorliegenden Bänden behandelt der Verfasser,
welcher Professor des Kirchenrechtes zZ881 Apollinarıs Rom ist, de
]Judicils 1n SECNETE, indem er dıe einzelnen 'Tite des Cod JUTr Can der el
nach ommentiert Zu begrüßen 1s% C daß 111 ausführlichen Kin-
leitung behandelt werden die historische Entwicklung, die Quellen
und die Literatur des kir ıchen rozeßrechtes och mehr begrüßen
1st daß der Verfasser qnstatt der trockenen exegetischen sich {Ur
die analytisch systematische Darstellung entschieden hat Mlıit eC. ıtlert.

(S 42) den markanten Ausspruch des bekannten Kanonisten und Kar-


